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 Strassenverkehrsamt Luzern 

 Disposition Fahrzeugprüfung 

 Postfach 3970 

6002 Luzern 2 

 

 

Bestätigung Betriebssicherheit 

 
 

Angaben zum Fahrzeug 

Fahrzeugmarke und Typ  

Stamm-Nummer  

Fahrgestell-Nummer  

km Stand  

ordentlicher Prüftermin  

Befristung bis (Tag, Monat, Jahr)   

 
 

Das Fahrzeug wurde kontrolliert und ist betriebssicher  

Datum:  Firmastempel / Unterschrift 

Händlerschild: LU  

Fachperson: (Name/Vorname): 

 

Telefon: 

Beilage: Fahrzeugausweis 

 
 

Einverständnis Halterin/Halter 

Die Halterin / der Halter ist mit dem Eintrag 

der befristeten Verkehrsberechtigung im 

Fahrzeugausweis einverstanden. 

(Kosten Fr. 30.-) 

Unterschrift 

 

 
Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten 
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Hinweise 

 

 Die befristete Verkehrsberechtigung ist nur im Hinblick auf einen bevorstehenden Fahrzeugwech-

sel (Personen- oder Lieferwagen) möglich. Sie kann bis höchstens 4 Monate - gerechnet ab Prüf-

termin - erteilt werden. 

 Die Fachperson bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sich das Fahrzeug in betriebssicherem Zustand 
befindet.  

 Die Bestätigung muss zusammen mit dem Fahrzeugausweis bis spätestens 15 Tage vor dem ur-

sprünglich ersten zugeteilten Prüftermin beim Strassenverkehrsamt eingegangen sein.  

 Im Fahrzeugausweis wird das Befristungsdatum eingetragen mit dem Vermerk „endgültige Ausser-

verkehrsetzung“. Der Ausweis wird direkt der Halterin oder dem Halter zugestellt. Die Verfahrens-

kosten von Fr. 30.- werden der Halterin oder dem Halter belastet. 

 Wird nach Ablauf des Ausserverkehrsetzungsdatums kein anderes Fahrzeug eingelöst oder der Aus-

weis nicht annulliert, so wird der Halterin oder dem Halter ein letzter Prüftermin ohne Verschie-

bungsmöglichkeit zugeteilt.  
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